
 1 

4.2.2.2.1. 
 
 

Richtlinien für den Vollzug des Reglements über 
die Anerkennung der Diplome im Bereich der 
Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpä-
dagogische Früherziehung und Vertiefungsrich-
tung Schulische Heilpädagogik) 
 
vom 11. September 2008 
 
 
 
Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK),  
 
gestützt auf  Artikel 4 Absatz 3 des Reglements über die Aner-
kennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertie-
fungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertie-
fungsrichtung Schulische Heilpädagogik) 
 
beschliesst:  
 
Die Zulassungsvoraussetzungen gemäss Artikel 4 bis 7 des 
Reglements über die Anerkennung der Diplome im Bereich der 
Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früh-
erziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) 
werden wie folgt präzisiert: 
 
 
 
1. Zulassung Vertiefungsrichtung Heilpädagogische 

Früherziehung 
 
 
1.1 Theoretische Zusatzleistungen 
 

 Die theoretischen Zusatzleistungen gemäss Artikel 5 
des Reglements werden an einer Hochschule im Rah-
men der Ausbildung von Lehrpersonen für Regelklas-
sen der Vorschulstufe oder der Vorschulstufe/Pri-
marstufe absolviert und aufgrund der entsprechen-
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den Zieldefinition durch die jeweilige Ausbildungsin-
stitution validiert.  

 Sie umfassen mindestens je 10 Kreditpunkte in den 
Bereichen Vorschulpädagogik und Entwicklungspsy-
chologie. 

 
 
1. 2 Praktische Erfahrungen im Bereich Kind/Familie 
 

Praktische Erfahrungen im Bereich Kind/Familie gemäss 
Artikel 5 des Reglements müssen in folgenden Situatio-
nen nachgewiesen werden:  

 
 vor-/ausserschulische Institutionen mit sozialem oder 

pädagogischem Auftrag: begleitetes Praktikum  
 Kindergarten/Basisstufe: begleitete Unterrichtspraxis  
 Familienarbeit: Verantwortlichkeit bei der Erzie-

hungsarbeit im Rahmen von familiären Strukturen 
 

Die praxisbezogenen Zusatzleistungen werden durch die 
Absolvierenden in Form eines Praxis-Portfolios nachge-
wiesen, welches die folgenden Aspekte umfasst: Darstel-
lung und Charakterisierung der praktischen Tätigkeit, 
reflexiv-analytische Darstellung eines praktischen Fall-
beispiels, Selbsteinschätzung der Kompetenzen im Be-
reich Kind/Familie, reflexive Erläuterungen zu den Ent-
wicklungsschritten während der letzten Jahre. 

 
Die praktische Tätigkeit wird von den Studierenden in 
Arbeitsstunden ausgewiesen; für die Gesamtheit der 
obengenannten Situationen muss diese Tätigkeit mindes-
tens 300 Stunden umfassen.   

 
 
1.3 Die Inhalte der zu erbringenden Zusatzleistungen sowie 

der Gesamtumfang werden von der Ausbildungsinstitu-
tion für Heilpädagogische Früherziehung für jede Studie-
rende/jeden Studierenden individuell und je nach vorge-
lagertem Studienabschluss und allenfalls ausgeübter Ver-
antwortlichkeit bei der Erziehungsarbeit in der eigenen 
Familie festgelegt. 
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2.  Zulassung Vertiefungsrichtung Schulische Heil-
pädagogik 

 
 
2.1 Die Zusatzleistungen für die Vertiefungsrichtung Schuli-

sche Heilpädagogik gemäss Artikel 6 des Reglements 
werden an einer Hochschule im Rahmen der Ausbildung 
von Lehrpersonen für Regelklassen der obligatorischen 
Schule (Vor- und Primarschule oder Sekundarstufe I) ab-
solviert und aufgrund der entsprechenden Zieldefinition 
durch die Institution der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung validiert. 

 
 
2.2 Die Zusatzleistungen werden in ECTS-Kreditpunkten 

ausgewiesen und umfassen im Minimum 30 und im 
Maximum 60 Kreditpunkte, davon  

 
 mindestens 10 Kreditpunkte im Bereich der Didakti-

ken und  
 mindestens 10 Kreditpunkte in begleiteter Unter-

richtspraxis.  
 
 Die übrigen Inhalte der Zusatzleistungen (Allgemeine 

Pädagogik, Pädagogische Psychologie, Erziehungswis-
senschaften) sowie der Gesamtumfang werden von der 
Pädagogischen Hochschule bzw. Universität gemeinsam 
mit der Ausbildungsinstitution für Schulische Heilpäda-
gogik für jede Studierende/jeden Studierenden indivi-
duell und je nach vorgelagertem Studienabschluss festge-
legt.  

 
 
2.3 Den Inhaberinnen und Inhabern eines Bachelor-Diploms, 

das im Rahmen des Studiums zur Lehrperson für die Se-
kundarstufe I erworben wurde, können bereits erworbe-
ne Kreditpunkte für Didaktiken und Unterrichtspraxis 
angerechnet werden. Die Zusatzleistungen können in 
diesem Fall auf insgesamt weniger als 30 Kreditpunkte 
reduziert werden.  
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3. Zulassung zum Studium der anderen Vertiefungs-
richtung 

 
 
Studierende, die bereits über ein Diplom in Sonderpädagogik 
verfügen und zusätzlich den Masterstudiengang in der anderen 
Vertiefungsrichtung absolvieren wollen, können unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Anerkennungsreglements und 
dieser Richtlinien sowie unter Anrechnung früherer Studien-
leistungen zum Studium zugelassen werden.  
 
 
 
Bern, 11. September 2008 
 
Im Namen des Vorstandes der Schweizerischen Konferenz  
der kantonalen Erziehungsdirektoren 
 
 
Die Präsidentin: 
Isabelle Chassot 
 
Der Generalsekretär: 
Hans Ambühl 
 
 


